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Gefahren für Mensch und Umwelt als

Innovationen für den Markt?

Das europaische Umwelt- bzw. Chemikalienrecht

Volker Gerloff

ufgrund der Gefahren, die von

Chemikalien für Mensch und
Umwelt ausgehen und dem

grenzüberschreitenden Handel mit die-
sen Chemikalien, wurde das europäische
Chemikalienrecht entwickelt!, welches

die Herstellung, den Vertrieb. und die

Verwendung von gefährlichen Chemika-
lien reglementieren soll. So jedenfalls ist
es in den meisten Publikationen über die
Entwicklung des Chemikalienrechts zu
lesen. Doch ganz so schön ist es leider
nicht.

1962 wurde ein Buch namens „Silent

Spring“ von der Biologin Rachel Louise
Carsonin den USAein Bestseller. „Silent

Spring“ beschreibt die Gefahren von
Chemikalien in Lebensmitteln, indem

eine Welt beschrieben wird, in der die

Vögel einem massiven Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln erlagen. Durch die da-
durch entstehende öffentliche Diskussi-
on über den Einsatz von Chemikalien
sah sich Präsident Kennedy genötigt,
1963 ein Regierungspapier über den
Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln zu
veröffentlichen. Zwar wurde die gesam-

te Auflagedieses Papiers von der Chemie-
industrie aufgekauft, doch das Thema

war so oderso in der Öffentlichkeit.” Für
die damalige Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) war diese Ent-
wicklung deshalb wichtig, weil sie von
einzelnen Mitgliedstaaten aufgegriffen
wurde. So gilt beispielsweise der 28.
Oktober 1969 als Geburtsstunde der
Umweltpolitik in der BRD. Vor diesem
Datum gab es zwar punktuelle Umwelt-
gesetzgebung (Wasserhaushaltsgesetz
von 1957, Atomgesetz von 1959, einige
Landesgesetze aus den 60er Jahren)?,

doch am 28. Oktober 1969 war die
„Brandtsche‘“ Regierungserklärung die
erste ihrer Art, die den Umweltschutz als

solchen thematisierte. Es folgte am 6.
Juli 1970 die Bildung des Kabinettsaus-
schusses für Umweltfragen und am 17.
September 1970 das Sofortprogramm
der Bundesregierung, welches den Be-
ginn der planmäßigen Umweltgesetzge-
bung markierte.*
Am 19./20. Oktober 1972 fand in

Paris eine Gipfelkonferenz der Staats-
und Regierungschefs aller EWG-Mit-

gliedstaatenstatt. Dort wurde das Thema
Umweltschutz zum ersten mal aufEWG-

Ebene angesprochen (die bereits 1967
ergangene Chemikalienrichtlinie® der
EWG diente noch ausschließlich dem

Verbraucher- und Gesundheitsschutz).

Das wirtschaftliche Wachstum sollte in
den Dienst des Menschen gestellt wer-
den, womit das Prinzip der „nachhalti-

gen Entwicklung“ geprägt wurde.‘
Dieser Gedankezeigt bereits, wie eng

der Umweltschutz — ob nun national

oder auf Gemeinschaftsebene — mit dem

wirtschaftlichen Wachstum zusammen-

hängt. Das primäre Ziel der Europäi-
schen Union (EU) ist das Vorantreiben

einesstetigen Wirtschaftswachstums. Ein
stetiges Wirtschaftswachstum bringt eine
stetige Umweltzerstörung mit sich. Eine
zerstörte Umwelt würde jedochletztend-
lich auch den Gemeinsamen Markt und
damit das Wirtschaftswachstum zerstö-

ren. Folglich wird versucht, die wirt-

schaftlichen Interessen mit denen des

Umweltschutzes zu vereinbaren. Das

europäische Umweltrecht — und insbe-
sondere das Chemikalienrecht” — steht
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also unter einem starken Wirtschafts-

vorbehalt.® Dadurch können nationale

Umweltschutzbestimmungen (wie sie
bereits vor 1972 existierten) Handels-

hemmnisse und Wettbewerbsverzerrun-

gen darstellen. So wird zum Beispiel der
oder die ChemikalienherstellerIn benach-

teiligt, der oder die in einem Land

produziert, welches kostenintensive Prüf-
und Anmeldeverfahren vorschreibt, wäh-

rend dies in anderen Ländern nicht der

Fall ist. Eine solche Entwicklung steht
der Errichtung und des Ausbaus des
Gemeinsamen Marktes natürlich entge-
gen.

Letztlich sind zumindest nicht nur die

Gefahren für Mensch und Umwelt Grund

für den heutigen europäischen Umwelt-
schutz, sondern vornehmlich wirtschaft-

liche Interessen. Nichts desto trotz exi-

stiert heute ein Umweltschutzrecht in

der EU, welches es ermöglicht die
grenzüberschreitenden Umweltprobleme
anzugehen.Soist das deutsche, französi-
sche oderitalienische Chemikalienrecht

heute nahezu vollständig die Umsetzung
von Gemeinschaftsrecht.

Auffassung der Industrie:
„Der Markt‘ reguliertalles!

Im bestehenden europäischen Chemika-
lienrecht gilt das Vorsorgeprinzip.

in jedem Falle einen weiten Entschei-
dungsspielraum brauchen, um verant-

wortungsvoll abwägen und entscheiden

zu können. Gegenstand der Abwägung
soll dabei die Frage sein: Was ist auf
dem Markt als Innovation vertretbar.!'

Kritik derAuffassung der Industrie

Nachder dargestellten Auffassung soll
der bestehende Wirtschaftsvorbehalt noch
extensiviert werden. _
Es wird behauptet, das bestehende

europäische Chemikalienrecht sei über-
trieben und innovationshemmend. Aber
schon das oben genannte Beispiel der 20
bewerteten Altstoffe von 100 000 deutet
auf keinerlei Übertreibung hin. Nach
europäischem Recht (6. Änderungs-
richtlinie!? — zur Chemikalienrichtlinie —
von 1979) müssen die Unternehmenihre

Produktelediglich auf deren Gefährlich-
keit überprüfen und danach bei der
zuständigen EU-Behörde anmelden. Da-
nach kann das entsprechende Produkt
auf den Markt gebracht werden, wobei

sich die entsprechenden Behörden eine
Beschränkung der Vermarktung (Inver-
kehrbringen und Verwenden) vorbehal-
ten. Das ist ein reines Anmelde- bzw.
Anzeigeverfahren mit Eingriffsvorbehalt.
Es geht also nur darum, zu wissen,

Röcht >
dukt bekannt sind. Bayer ist das egal.
Der Konzern betreibt sogar intensive

Werbekampagnen in Brasilien, die
Baysiston als harmloses Pflanzenschutz-
mittel darstellen.

In der Vergangenheit gab es auch
immer wieder Vereinbarungen zwischen
der Chemieindustrie und Regierungen
bzw. der Europäischen Kommission.
Dadurchsollte die Industrie zu umwelt-
freundlichem Handeln angehalten wer-
den, ohne daß ein neues zwingendes

Gesetz geschaffen werden mußte. Sol-
che Vereinbarungen wurden regelmäßig
von der Industrie gebrochen." Soviel
zum verinnerlichten Umweltschutz-
gedanken bei der Industrie. Wenn der
Markt wirklich allein die Chancen und
Grenzenfür die Chemikalienproduktion
und deren Handel bestimmte, würde die
(„Dritte“) Welt wohl völlig ungehemmt

mit Gift zugeschüttet.
Aber warum die Aufregung — die

VerbraucherInnen könnenschließlich das
Produkt wegen seiner Gefährlichkeit
boykottieren, dann lohnt sich dessen
Produktion so oder so nicht. Die Kennt-
nis über die Gefährlichkeit verlangt aber
zunächst einmal nach einer wirksamen
Aufklärung. In Ländern der „Dritten

Welt“ scheitert dies bereits oft an dem
weit verbreiteten Analphabetismus. Doch

in der EU können die Men-
schen lesen und schreiben Das bedeutet, daß die Gefahren

der Chemikalien im Vorfeld er-

kannt werden sollen, um entspre-
chend reagieren zu können. Diese
Theorie ist in der Praxis nur an-

satzweise umgesetzt. So sind von
100 000 Altstoffen? lediglich 20
hinsichtlich ihrer Gesundheits- und

Umweltrisiken umfassend bewer-

tet worden. Die 20 bewerteten

Chemikalien sind bis heute, trotz

ihrer Gefährlichkeit, keinerlei Maß-

nahmen unterworfen.

Doch auch dieses bestehende  

 

undeine„freie Presse“ haben

wir auch. Um aber über die

Gefährlichkeit von Stoffen

Kenntnis zu erhalten, müssen

die entsprechendenStoffe erst
einmal als gefährlich bewer-
tet und eingestuft werden. Es
bedarf also einer wissen-

schaftlichen Risikobewer-

tung. Der Umweltetat der EU
ist jedoch verschwindend ge-
ring und die Gremien und
Institutionen der EU für das 

 europäische Chemikalienrechtist
der Industrie zu „übertrieben“. Es

wird als innovationshemmend bezeich-
net.!?

Folgerichtig wird gefordert, daß der
Markt die Chancen und Grenzen der
Chemikalienproduktion setzen müsse.
Die UnternehmerInnenhätten sich genü-
gend mit dem Umweltschutz identifi-
ziert, so daß eine Selbstregulierung durch
die Chemieindustrie zu erreichen sei.
Dabei wären Selbstregulierungen mög-
lich, die sich aus der Eigenlogik des
Unternehmensergeben (So sei z. B. die
Verwendung und Produktion gefährli-
cher Chemikalien dann unrentabel, wenn

die Öffentlichkeit diese Stoffe ablehne.)

Zum anderen könne der Staat eine
Selbstregulierung indizieren, indem er
entsprechende Steuervorteile, Subven-
tionenetc. in Aussichtstellt.
Wie die Entwicklung aber auch immer

sei, es wird betont, daß die Unternehmen

welche gefährlichen Stoffe wo in wel-
chem Umfang im Verkehr sind. Ledig-
lich für wenige besonders gefährliche
Stoffe gelten echte Verbote bzw. Be-
schränkungenfür das Inverkehrbringen
und Verwenden. Von einer Innovations-

hemmung zu sprechen, ist geradezu
absurd. Dies belegen auch die Zahlen
der “innovativ” neu produzierten Che-
mikalien. Allein in der BRD kommen
jährlich über 100 neue Chemikalien auf
den Markt. Die Zahl der daraus herge-
stellten Zubereitungen'? beträgt noch
einmal ein vielfaches von 100.'*
Es wird versichert, die Chemieunter-

nehmen hätten sich mit dem Umwelt-
schutz identifiziert. Doch Bayerliefert
immer noch Baysiston (ein Pflanzen-
schutzmittel) nach Brasilien, obwohl

dort schon mehrere Todesfälle und mas-
sive Umweltzerstörungendurch dasPro-

Chemikalienrechtsind perso-
nell unterbesetzt!°. Die For-

schung zur Risikobewertung geht des-
halb nur schleppend voran oder wird
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durch die Industrie selbst be-

trieben bzw.finan-

ziert. Dadurch ist

die Kenntnis über

die Risiken der al-

lermeisten Chemika-

lien überaus gering.”
Ein ernsthafter Boykott
durch die Verbrau-

cherInnen ist also nicht

zu erwarten.

Wennalles nichts hilft,

dann gebtder Industrie doch
„Anreize“ zum Umwelt-

schutz. Wer umweltfreund-

lich produziert, kriegt Steuer-
geschenke etc.. Großartige
Idee! Solche Geschenke gab
und gibt es — auf anderem Ge-
biet — zur Genüge, mit der Illusi-

on verbunden, dadurch Arbeits-

plätze schaffen zu können. Finanzielle
Geschenke werden die Chemieunterneh-

men nicht hindern, weiterhin für den

Profit über Leichen zu gehen. Überdies
würde der Umweltschutz durch finanzi-

elle „Anreize“ zu einem bloßen Kosten-

faktor der Unternehmen degradiert wer-
den.

Für ein europäisches
Chemikalienrecht ohne
Wirtschaftsvorbehalt

Das europäische Chemikalienrecht muß
allein dem Schutz von Mensch und
Umwelt dienen. Die Interessen der Che-
miekonzerne müssen subsidiär sein. Ge-
fahren für Mensch und Umweltsind als
Innovation für den Markt indiskutabel.
Die Erkenntnis aus den 70er Jahren, daß

sich der Staat nicht der Verantwortung
für die Risiken der Technik entziehen
dürfe!®, muß nach wie vor gelten.

Eine unabhängige, mit den nötigen
Finanzen und ausreichend Personal ver-
sehene Forschung auf EU-Ebene ist
notwendig. Nur so kann eine umfassen-

de Bewertung und eine konsequente
Einstufung aller Chemikalien stattfin-
den.

Ist eine Chemikalie als gefährlich
bewertet und eingestuft, so müssen dar-
aufhin tatsächliche Maßnahmen erge-
hen. Ein bloßes Informationsaustausch-
und Anmeldeverfahren — wie derzeit —
genügt nicht. Ein generelles Vermark-
tungsverbot mit Zulassungsvorbehalt,

also ein echtes Genehmigungsverfahren,
wäre konsequent und angebracht.
Der Vertrag zur Gründung der Euro-

päischen Gemeinschaft (EGV - Amster-
damer Fassung) muß sein primäres Ziel
der Schaffung und des Ausbaus eines
Gemeinsamen Marktes zugunsten des
Umweltschutzes zurückstellen. Die vor-
handenen Umweltschutzkompetenzen
des EGV (Art. 174 ff. EGV) werden

derzeit kaum angewandt. Das muß geän-
dert werden. Es existiert zwar eine
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sogenannte Quer-
schnittsklausel in
Art.6 EGV, die
besagt, daß der

Umweltschutz
bei allen Tätig-
keiten der Ge-
meinschaft be-
rücksichtigt
werden muß,

doch dies ist
nicht mehr als
ein Alibibe-
kenntnis.
Umwelt-

schützende
Maßnahmen
der Einzel-

staaten, wie zum

Beispiel Verbote be-
sonders gefährlicher
Stoffe auf nationaler

Ebene, werden oft als

Handelshemmnisse und damit als
gemeinschaftsrechtswidrig bezeichnet. In
Zukunft müssen solche Maßnahmenals
Anstoß für EU-weite Maßnahmenange-
sehen werden.

Der Zugang zu Umweltinformationen
muß erleichtert werden. Das bestehende
europäische Umweltinformationsrecht
macht den Zugang zu Informationen
unnötig kostspielig für die Antragstelle-
rInnen.

So wie die Erleichterung des Informa-
tionszugangs zu einer verbesserten Kon-
trolle der Einhaltung von Umweltschutz-
normenbeitragen könnte, so könnte dies
auch die Zulassung von Verbandsklagen
tun. Derzeit können beispielsweise die
Meere durch Chemikalien verschmutzt
werden, ohne daß es möglichist, dage-

gen zu klagen — Die MeeresbewohnerIn-
nen haben schließlich kein Klagerecht.
Umweltschutzverbände müssen also,

stellvertretend für die Umwelt, die Mög-
lichkeit erhalten, gegen umwelt-
zerstörendes Verhalten zu klagen. Die
Zulässigkeit der Klage darf nicht von der
Geltendmachung eines eigenen Rechts
abhängig gemacht werden, denn ein

solchesliegt nur selten vor.
Für all die vorgeschlagenen Reformen

bedarf es — wegen der damit verbunde-
nen hohen Kosten — natürlich eines
entsprechenden politischen Willens der
EntscheidungsträgerInnen. Von allein
wird sich da nichts tun. Druck von unten
ist also notwendig. Um diesen Druck
auch adressieren zu können, wäre eine
tatsächliche Rechtsetzungbefugnis für
das EU-Parlament sicherlich hilfreich,

denn ansonsten bleibt nur die Möglich-
keit, auf die nationalen Regierungen
einzuwirken, also den wünschenswerten

EU-weiten Druck unnötig aufzuspalten.
Zu befürchten ist allerdings, daß das

Argumentder „leeren Kassen‘ auch hier

greifen wird. Es ist leider so, daß die
Finanzierung von Umweltschutz noch

nicht als Priorität betrachtet wird — ganz
im Gegensatz zur Finanzierung von
Kriegen. Wahrscheinlich wird also erst
dann gehandelt, wenn die Umwelt-

zerstörungen massiv spürbar werden,

„Chemieskandale“ gehäuft auftreten,die

Chemiekonzerne auch über europäische
oder nordamerikanische Leichen gehen
oder eben diese Chemiekonzerne ihre

Macht und damit ihren erheblichen Ein-

fluß auf die Politik verlieren würden.

Weralso nicht bis zur völligen Zerstö-
rung der Umwelt und der Menschen

warten will, für den oder die müßte

eigentlich klar sein, was als nächstes

ansteht...

Volker Gerloff lebt in Berlin und

studiert Jura.
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